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1. Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

1.1 Allgemeines

Die Bewirtschaftung der Planstellen und der sonstigen Stellen sowie der Haushaltsmittel richtet sich im Haushaltsjahr 2011 insbesondere nach

· dem Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2011 (HG 2011) vom 17.12.2010 - Nds. GVBl. S. 633 -  XE "Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2011"  einschließlich der Anlage 2 zum HG 2011 (Allgemeine Bestimmungen - AB - zu den Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2011)  XE "Allgemeine Bestimmungen" 
· der Richtlinie zur Haushaltsführung (HFR), RdErl. des MF vom 13.12.2010 - Nds. MBl. 2011 - HFR -  XE "Richtlinie zur Haushaltsführung" 
· Richtlinien für die Haushaltsführung im personalwirtschaftlichen Bereich XE "Richtlinien für die Haushaltsführung im personalwirtschaftlichen Bereich"  (HFRPers), RdErl. des MF vom 14.12.2010 - Nds. MBl. 2011 - 

· dem RdErl. des MF vom 15.12.2010 - Nds. MBl. 2010 - Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2010 -
· dem RdErl. des MI vom 14.12.2010 - 12.3-03083-02-03 - Nds. MBl. Nr.48/2010 S.1236 - VORIS 20160 - Job-Börse Niedersachsen - 

Die o. g. Bestimmungen sind im Internet auf der Homepage des MF www.mf.niedersachsen.de (Themen > Haushalt > Haushaltsrecht inklusiv Haushaltspläne > Gesetze & Erlasse) zu finden. 

1.2 Zuweisung eines Budgets

Entsprechend 

· dem Landtagsbeschluss vom 18.02.2010 zur Weiterentwicklung aller berufsbildenden Schulen in Niedersachsen zu regionalen Kompetenzzentren (Drs. 16/2243) 

· der Novelle des NSchG vom 12 November 2010 

sind durch den Haushalt 2011 die Voraussetzungen geschaffen worden, den berufsbildenden Schulen die Landesmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines Budgets zur Verfügung zu stellen. 

Der RdErl zu den haushaltswirtschaftlichen Vorgaben für das Budget der Schule vom 14.12.2007 - SVBl. 2008 S. 7 - ist anzuwenden, sofern nachstehend keine besonderen Regelungen für die berufsbildenden Schulen getroffen werden. 

Die Budgetmittel dürfen nur für Landesaufgaben verausgabt werden (§ 113 NSchG). Davon ausgenommen sind 

a) Zahlungen für das gemeinsamen Budget - § 112 a NSchG (Erl. vom 08. und 30.11.2010 und Punkt 3.10),

b) bis zum Ende des Schuljahres 2010/2011 Zahlungen für die DV-Administration (Protokoll zur Dienstbesprechung der Schulleitungen vom 13. bis 16.12.2010).

Aus dem Budget haben die Schulen eigenverantwortlich ihren jährlichen Gesamtbedarf zu decken. Eine Überschreitung des Budgets ist nicht zulässig.

Im Rahmen seiner Zuständigkeit nach § 38 a Abs. 3 Nr. 2 NSchG beschließt der Schulvorstand über die Verwendung des Budgets. Die Schulleiterin / der Schulleiter ist gem. § 43 Abs. 4 Nr. 3 NSchG verantwortlich für die Bewirtschaftung des Budgets (§ 32 Abs. 4 NSchG), auch wenn sie bzw. er (Teil-) Aufgaben delegiert.

2. Bestimmungen zur Stellenbewirtschaftung 

2.1 Wiederbesetzung freier Planstellen der BesGr. A 15 und A 16 

 XE "Bes.Gr. A 15 und A 16" Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen hat auf die Unterrichtung gem. Nr. 4  der AB allgemein verzichtet, soweit entsprechende Planstellen und Stellen an den öffentlichen Schulen wieder besetzt werden.

2.2 Umwandlung von Funktionsstellen

 XE "schulorganisatorischen Maßnahmen" Bei Auswirkungen schulorganisatorischer Änderungen auf die Wertigkeit von Planstellen sind die Bestimmungen des § 31 BeamtStG zu beachten. 
2.2.1 Umwandlung bei sinkenden Schülerzahlen (Nr. 5 AB)

 XE "Sinkende Schülerzahlen" Verringern sich die Dienstbezüge einer Beamtin oder eines Beamten, weil sich die Zuordnung zu ihrer oder seiner Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl einer Schule richtet und diese Voraussetzung wegen zurückgehender Schülerzahlen nicht mehr erfüllt ist, erhält sie oder er eine Ausgleichszulage (§ 13 Abs. 1 Nr. 4 BBesG a. F. i. V. m. § 1 Abs. 3 NBesG). Nach den VV Nr. 1.4 zu § 49 LHO ist für eine Beamtin oder für einen Beamten, die oder der aus einem der in § 13 Abs. 1 Satz 1 BBesG a. F. i. V. m. § 1 Abs. 3 NBesG genannten Gründe in ein Amt einer niedrigeren Besoldungsgruppe versetzt wurde, die nächste innerhalb desselben Kapitels besetzbar werdende Planstelle einer höheren Besoldungsgruppe derselben Fachrichtung zu verwenden. Ausnahmen sind nur mit Einwilligung des Finanzministeriums zulässig.

Sind oder werden Stellen der Schulleiterinnen und Schulleiter oder ihrer Vertreterinnen oder Vertreter frei und ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler an dieser Schule so weit zurückgegangen, dass das der bisherigen Stelleninhaberin oder dem bisherigen Stelleninhaber übertragen gewesene Amt zu hoch eingestuft war, so sind sie gem. Nr. 5 AB in Stellen umzuwandeln, die dem Amt entsprechen, das den künftigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhabern nach den besoldungsrechtlich maßgebenden Schülerzahlen zu übertragen ist. Dieser Satz ist nicht anzuwenden, wenn begründete Aussicht besteht, dass die Schülerzahl an der Schule den Schwellenwert innerhalb von drei Jahren voraussichtlich wieder übersteigen wird.

2.3 Stellenpläne

Die mit dem Stellenplan und der Stellenübersicht zugewiesenen Stellen - ausgenommen Stellen der BesGrn A 15 und A 16 - sind in eigener Zuständigkeit zu bewirtschaften. Die Schulen werden hiermit ermächtigt, innerhalb dieses Rahmens die schulspezifischen Ressourcen eigenverantwortlich zu bewirtschaften.  

Veränderungen bei den Funktionsstellen sind der NLSchB bis zum 15.01. j. J. mitzuteilen. 

2.3.1 Besetzung von Planstellen durch Tarifbeschäftigte

Im Bedarfsfall dürfen auf nicht besetzten Planstellen Tarifbeschäftigte vorübergehend geführt werden. 

Erhalten Beschäftigte im Tarifbereich Zulagen, die aus der Übertragung beamtenrechtlicher Vorschriften herrühren, sind diese Beschäftigten auf den Planstellen zu führen, die zur Zahlung der Zulage berechtigen. 

2.3.2 Unterwertige Besetzung der zugewiesenen Funktionsstellen 

Zugewiesene höherwertige Planstellen (Funktionsstellen) dürfen vorübergehend unterwertig mit Lehrkräften im Eingangsamt besetzt werden. 

2.4 Teilzeitbeschäftigungen 

 XE "TeilzeitbeschäftigungenEine Kraft (Voll- oder Teilzeit) darf gem. AB Nr. 2 Abs. 4 bzw. Nr. 1 der Allgemeinen Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 0707 – 0720 anteilig auf mehreren Stellen geführt werden. Jede Planstelle und jede andere Stelle darf mit einer beliebigen Anzahl von Teilzeitkräften sowie Besetzungsanteilen von Vollzeitkräften besetzt werden, soweit die sich aus den Besetzungsanteilen ergebende regelmäßige durchschnittliche Gesamtarbeitszeit die regelmäßige durchschnittliche Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft nicht übersteigt. 

2.5 Beurlaubungen und Leerstellen 

2.5.1 Leerstellen

 XE "Leerstellen" Ohne Bezüge beurlaubte Lehrkräfte (einschließlich der Lehrkräfte in Elternzeit) sind auf Leerstellen zu führen. 

Leerstellen sind rechtzeitig bei der NLSchB zu beantragen, sie werden ausschließlich mit kw-Vermerk zugewiesen. 

2.5.2 Rückkehr aus der Beurlaubung

Die Rückkehr aus Beurlaubungen ist von der Schule bei der Personalplanung eigenverantwortlich zu berücksichtigen XE "Beurlaubungen" . 
2.6 Abordnungen, Teilabordnungen, Splittbuchungen

 XE "Abordnungen, Teilabordnungen, Splittbuchungen" Die Erlasse vom 30.06.2005, 21.07.2005 - beide 12.3 - 04 032 (2005) und 27.03.2007 - 12-04001-1 - in denen das Verfahren für Abordnungen und Teilabordnungen aus dem Schulbereich in den außerschulischen Landesbereich und innerhalb des Schulbereichs geregelt wird, und die RdErl. vom 3.11.2010 - 32-81 023/10 - und 14.3.2011 - 41 - 80201/2 - nach denen keine Splittbuchungen bei der Kooperation von Hauptschulen und Realschulen mit berufsbildenden Schulen vorzunehmen sind, gelten weiter.

Die Splittbuchungen sind nur auf Vorgänge anzuwenden, die neu zu entscheiden sind (auch z. B. Änderung des Abordnungsumfangs, Verlängerung der Abordnung). Bei Abordnungen zwischen dem allgemein bildenden Bereich und dem berufsbildenden Bereich ist stets die Stabsstelle Steuerungsunterstützung zu beteiligen. Das Ergebnis der Beteiligung ist der OFD-LBV bei Aufträgen für Splittbuchungen mit der Angabe des Finanzkreises, Kapitels, Titels mit Prüfziffer und der Aufteilung in Prozenten mitzuteilen.

2.7 Begrenzte Dienstfähigkeit 

Lehrkräfte, die im Rahmen einer begrenzten Dienstfähigkeit (§ 27 BeamtStG i. V. m. § 43 NBG) wieder ihren Dienst aufnehmen, sind sofort auf Planstellen zu übernehmen. 

2.8  ADV-Programm PMV, Stellenpools

 XE "Stellenpools" Die mir eingeräumte Ermächtigung zur Bildung sog. Stellenpools zur flexiblen Inanspruchnahme der Stellen gem. Allgemeinen Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Kapiteln 0707 bis 0720 wird zur Stellenbewirtschaftung mittels des ADV-Programms hiermit an Sie übertragen. 

Mit dem ADV-Programm PMV XE "ADV-Programm PMV"  ist die Stellenbewirtschaftung durchzuführen. Solange das ADV-Programm auf Grund der fehlenden technischen Voraussetzungen nicht in der Schule eingesetzt wird, ist die Stellenbewirtschaftung von der NLSchB durchzuführen.  

2.9 Besondere Personengruppen

2.9.1 Verwaltungskapazitäten zur Personal- und Mittelbewirtschaftung

Für die Gewinnung von Verwaltungskapazitäten  XE "Verwaltungskräfte"  zur Personal- und Mittelbewirtschaftung (§§ 53 Abs. 1; 112 Abs 1 NSchG) ist der RdErl. vom 8.12.2010 - 41 - zu beachten. Das für die Beschäftigung erforderliche Budget für Tarifbeschäftigte ist dauerhaft durch Personalmittel zu erwirtschaften.


Bis zum 01.07.2011 ist der NLSchB zu berichten, welche Bewirtschaftungsmaßnahmen ergriffen worden sind.

2.9.1.1 Funktionsgruppenabweichungen 

Die zugewiesenen Stellen sind entsprechend den ausgewiesenen Funktionen zu besetzen.

Die Umwandlung von Stellen für Lehrkräfte in Stellen für Nicht-Lehrkräfte ist ansonsten zzt. nicht zulässig. Es ist vorgesehen, noch im laufenden Haushaltsjahr hierzu Aussagen zu treffen. 

2.9.1.2 Arbeitsplatzbeschreibung 

Voraussetzung für eine Stellenbesetzung ist eine bewertete Arbeitsplatzbeschreibung, die eine wertentsprechende Besetzung ausweist. Die Bewertung erfolgt von der Schule oder mit Unterstützung durch die NLSchB. Auf jeden Fall ist aber eine Bewertung der Stelle erforderlich.

2.9.1.3            Mutterschutzfrist sowie Beschäftigungsverbote während der Schwangerschaft

Es wird die Ermächtigung erteilt, bei Bedarf während der Zeit der Mutterschutzfrist sowie eines während der Schwangerschaft ausgesprochenen Beschäftigungsverbotes eine entsprechende nichtbeamtete Ersatzkraft befristet einzustellen (Nr. 2 Abs. 7 der AB). Die Entgelte sind zu buchen bei den Titeln 427 39 (Nr. 3.3 HFRPers). 
2.9.2 Beurlaubung Pädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2.9.2.1

Ersatz während der Beurlaubung 

Einen Bedarf an Leerstellen für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beurlaubt sind und langfristig durch entsprechende zusätzliche pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ersetzt werden sollen, bitte ich zu beantragen. 

2.9.2.2   
Vorübergehende Vertretung während der Beurlaubung oder der Elternzeit

Es wird die Ermächtigung erteilt, Beschäftigte befristet für die Dauer der Beurlaubung oder der Elternzeit der Stelleninhaberinnen oder Stelleninhaber (§ 28 TV-L) einzustellen. Die Entgelte für diese befristet beschäftigten Ersatzkräfte sind bei den Titeln 428 05 der entsprechenden Kapitel zu buchen (Deckung durch das nicht benötigte Personalkostenbudget der beurlaubten Beschäftigten). 
2.9.3 Niedersächsische Lehrkräfte an Europäischen Schulen 

 XE "Europäische Schulen" Erstattungen des Bundes für die an die Europäischen Schulen unter Fortzahlung der Bezüge beurlaubten Lehrkräfte sind beim Ausgabetitel durch Absetzung von der Ausgabe (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 HG) zu buchen.
Die Stellen bleiben für die Dauer der Beurlaubung von den bisherigen Stelleninhabern(-innen) besetzt..

2.9.4 Niedersächsische Lehrkräfte an Auslandsschulen der Bundeswehr 

 XE "Auslandsschulen der Bundeswehr" Lehrkräfte werden an Auslandsschulen der Bundeswehr XE "Bundeswehr"  abgeordnet. 
Die Stellen bleiben für die Dauer der Abordnung von den bisherigen Stelleninhabern(-innen) besetzt, sofern der Bund die Kräfte nicht auf Stellen seine Geschäftsbereichs führt. 

2.9.5 Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleiter

 XE " Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleiter " Für die Zahlung von Zulagen für Inhaberinnen und Inhabern der Planstellen, die in der Lehrerausbildung tätig sind (vgl. Allgem. Haushaltsvermerk Nr. 4 zu den Kapiteln 0707 bis 0720), hat das Niedersächsische Kultusministerium für die Dauer dieser Tätigkeit die Ermächtigung zur Zahlung eine widerrufliche Stellenzulage in Höhe von mtl. 150 EUR erteilt. Die widerrufliche Stellenzulage ist aus dem Budget der Schulen zu finanzieren.

2.10 Altersteilzeit (ATZ)

 XE "Altersteilzeit" Die Umsetzung der Altersteilzeit ist in Nr. 6 der AB und Nr. 6 HFRPers geregelt. 

Aus den Personalmitteln sind auch die Mehrausgaben für Personen in Altersteilzeit zu finanzieren. 

a) Für die Erwirtschaftung des sog. Altersteilzeitzuschlages werden ca. 20 % der Personalkosten je Person in Altersteilzeit benötigt (siehe Nr. 6 HFR Pers). Diese Regelung gilt sowohl für Personen in ATZ mit dem Modell Teilzeit als auch mit dem Modell Block. 

Die Mittel für die Altersteilzeitzuschläge sind in den zugewiesenen Mitteln enthalten.

b) Bei Personen im Blockmodell der Altersteilzeit sind während der sog. Arbeitsphase 50 % der Planstelle gesperrt bzw. ggf. ein entsprechender Prozentsatz bei einer Teilzeitkraft. 


c)  Bei Personen im Blockmodell der Altersteilzeit sind während der sog. Freistellungsphase 50% der Stelle oder ggf. ein entsprechender Prozentsatz bei einer Teilzeitkraft zu finanzieren. 

Die in den aktuellen Stellenplänen und Stellenübersichten der Schulen ausgewiesenen Ressourcen für Personen in der Freistellungsphase entfallen mit dem Ausscheiden. Diese Stellenanteile sind mit kw-Vermerken versehen.
3.   Bestimmungen zur Mittelbewirtschaftung 

3.1 Zu den Einnahmen und Ausgaben allgemein 

Das ab Haushaltsplan 2011 vorhandene Titelgerüst bei Kapitel 0720 ist zu berücksichtigen – einschließlich der Deckungsfähigkeiten. 


Mittel bei folgenden Titeln sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen und werden von der NLSchB bewirtschaftet:
111 22, 111 23, 546 01, 633 22, 671 11, 671 12 und 981 07. 

Ausgaben aus Einnahmen dürfen erst geleistet werden, wenn diese über das Kassensystem des Landes eingegangen sind.

3.1.1 Zahlungen für Personalausgaben

Zahlungen von Personalausgaben erfolgen ausschließlich durch die OFD – LBV (2.3 HFR). 


In den zugewiesenen Mitteln sind auch die Mittel enthalten, die bis 2010 gesondert für den Modellversuch PKB zugewiesen wurden. 

3.1.2 Buchung von Erstattungen

Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben (Hauptgruppe 4) sind durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 HG und Nr. 21 HFR)

3.1.3 Beihilfen und Fürsorgeleistungen

Beihilfen und Fürsorgeleistungen (Titel 441 .. und 443 .. ) sind für alle Bediensteten des Einzelplans 07 bei Kapitel 0701 veranschlagt.   
3.2 Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte (Titel 427 29 ) 

 XE "Katechetische Lehrkräfte" Der Religionsunterricht ist durch im Landesdienst stehende und hierfür ausgebildete Lehrkräfte zu erteilen. Ggf. sind, wo aufgrund der konfessionellen Zusammensetzung der Schülerschaft nur wenige Religionsstunden für eine Konfession benötigt werden, sodass hierfür keine Lehrkraft eingestellt werden kann, katechetische Lehrkräfte zu beauftragen.

Gestellungsgelder für Unterrichtsaufträge an katechetische Lehrkräfte sind aus Titel 427 29 zu zahlen. 

Vollausgebildete Lehrkräfte, die keinen Arbeitsvertrag für andere Tätigkeiten bei den Kirchen haben, können nicht als katechetische Lehrkräfte beauftragt werden.

3.3 Arbeitszeitkonto

 XE "Arbeitszeitkonto"  
Ausgleichszahlung für Arbeitszeitkonten gem. § 5 ArbZVO-Lehr sind aus den Bezügetiteln (422 11 bzw. 428 11) zu leisten. 

Wird bei einem Arbeitszeitkonto (Freijahrsregelung gem. § 8 a Abs. 1 ArbZVO, freiwilligen Arbeitszeitkonto gem. § 8 a Abs. 2 ArbZVO, verpflichtenden oder freiwilligen Arbeitszeitkonto oder einer Arbeitszeitverteilung in der Form der Freijahrsregelung die Erteilung ausgleichspflichtiger Unterrichtsstunden oder der zeitliche Ausgleich angesparter Unterrichtsstunden gem. § 7 ArbZVO-Lehr) der Ausgleich von in der Ansparphase geleisteter Arbeitszeit der Beamtin oder dem Beamten dauerhaft unmöglich, so erfolgt eine Ausgleichszahlung gem. § 8b Abs. 5 ArbZVO zulasten der Bezügetitel. 

3.4 Schadensersatzleistungen 

 XE "Schadenersatzleistungen" Ausgaben für Schadensersatzleistungen aufgrund von Amtspflichtverletzungen durch Lehrpersonen dürfen bei dem Titel 546 02 ohne Einwilligung des MK nur dann geleistet werden, wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur Leistung vorliegt und der Betrag von 5.000 € im Einzelfall nicht überschritten wird (7.6 HFR).

3.5 Schulgirokonto

 XE "Schulgirokonto" Gem. RdErl. d. MK v. 01.09.2009 – 12.4-0421-1- VORIS 22410 – führen Schulen Girokonten für Zahlungen, für die die Finanzierungszuständigkeit beim Land liegt. Dazu gehören, die Zahlungen im Zusammenhang mit der Lernmittelausleihe, Zahlungen für durchlaufende Mittel soweit die Zahlungen nicht über Konten des Schulträgers abgewickelt werden können, Zahlungen aus dem Budget der Schulen gem. § 32 Abs. 4 S. 1 NSchG und Zahlungen des freiwilligen Zuschusses des Landes zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen.

Zahlungen die das Budget der Schulen betreffen, sind spätestens ab 01.01.2014 über das Schulgirokonto abzuwickeln.

3.6 Mittelzuweisungen

Mittelzuweisungen erfolgen durch besondere Zuweisungsverfügung.
3.7 Nachweisung der Budgetmittel

Damit die Einhaltung der Budgets gewährleistet wird und der Stand der Mittelbewirtschaftung jederzeit festgestellt werden kann, haben die Schulen eine zu diesem Zweck zur Verfügung gestellte Excel-Datei zur Mittelnachweisung zu führen (siehe auch Erlass zum neuen Titelgerüst 2011). Dieser Buchungsnachweis ersetzt den in Nr. 2.3 des Budgeterlasses vom 14.12.2007 genannten Nachweis. Darin sind alle Mittelzuweisungen sowie alle Einnahmen und Ausgaben einschl. der monatlichen Bruttopersonalkosten zu buchen. 

Die Schulen haben sicherzustellen, dass eine Zugriffsmöglichkeit auf die Datei nur für die mit der Ausführung des Budgets verantwortlichen Bediensteten sowie für die zu Prüf- und Kontrollzwecken eingesetzten Bediensteten besteht.

Auf Nr. 4 des Budgeterlasses wird hingewiesen.

3.8 Regionen des Lernens
Die Mittel für die Regionen des Lernens XE "Regionen des Lernens"  in Höhe von 17.400 Euro je Leitstelle sind in den zugewiesenen Ansätzen der betroffenen Schulen enthalten. 

3.9 Umzugskosten

Gewährte Umzugskosten sind aus dem Budget der aufnehmenden BBS zu finanzieren.

------------------

Nur für ehem. ProReKo-Schulen und Schulen in der Region Hannover und der Stadt Oldenburg:
3.10 Gemeinsames Budget

 XE "Gemeinsames Budget" Der Gesetzgeber hat durch die Einfügung des neuen § 112 a NSchG
 zum Ausdruck gebracht, dass auch künftig ein gemeinsames Budget möglich sein soll. Näheres ist durch eine Verordnung zu regeln. Da diese noch nicht vorliegt, wurden für die BBS’en mit einem gemeinsamen Budget Übergangsregelungen geschaffen:

a) ProReKo – Erl. v. 08.11.2010 (Text – bzw. Anlage)-Zustimmungserlasse MF v. 30.11.2010 / LRH v. 01.12.2010 (E-Mail)

b) PKB – Region Hannover – Erl. v. 30.11.2010 (Text – bzw. Anlage)- Zustimmungserlasse MF v. 30.11.2010 / LRH v. 01.12.2010 (E-Mail)

c) Begleiterlass zur vorläufigen Haushaltsführung vom 26.01.2011 – 12 -04 032(2011)-0720 

Für die Schulen in der Stadt Oldenburg, die bislang im Rahmen des Modellversuchs PKB ein gemeinsames Budget hatten, besteht bislang keine besondere Übergangsregelung. 

Da die bis 2010 bei Kap. 0720 vorhandenen Titelgruppe 63 ersatzlos entfallen ist und das Kap. 0720 in 2011 ein anderes Titelgerüst als im HP 2010 die TGr. 63 bzw. das Kap. 0722 hat, sind veränderte Vorgaben für das „Gemeinsame Budget“ erforderlich. Diese Übergangsregelungen gelten längstens bis zum Erlass der VO und einer Frist von 6 Monaten zum Abschluss von Vereinbarungen zwischen dem Schulträger und der BBS.

Budgetvolumen:

Das gemeinsame Budget dient der Sicherstellung einer flexiblen und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel. 

Die Schulleitungen müssen gewährleisten, dass Landesmittel, die 2011 für Schulträgerausgaben eingesetzt werden, aus den Ansätzen des Schulträgers in den Folgejahren nach Maßgabe der zu erlassenen VO ausgeglichen werden. Für eine Rückzahlung wird in Ausnahmefällen ein Zeitraum von 3 Jahren als angemessen angesehen.
Regelung für die bisherigen ProReKo-Schulen: 

· Wie bisher können grundsätzlich sämtliche Landesmittel herangezogen werden. 

· Im Hinblick auf das vorübergehende Abweichen von den Regelungen der §§ 112 und 113 NSchG wird ein Betrag von 
- 20.000 € je BBS mit bis zu 100 VZLE, 
- 30.000  € für Schulen mit 100,01 VZLE und150 VZLE und
- 40.000 € für Schulen mit mehr als 150 VZLE
festgelegt. Bis zu dieser Höhe können vorübergehend Landesmittel in 2011 für Schulträgeraufgaben eingesetzt werden.

Regelung für bisherige PKB-Schulen der Region Hannover und der Stadt Oldenburg: 

Da die bisherigen Landesmittel für das gemeinsame Budget seit 01.01.2011 nicht mehr vorhanden sind, muss für eine Fortführung der Budgetierung ein neuer Betrag definiert werden. Mit dem o. a. Übergangserlass vom 30.11.2010 wurden nur die bisherigen Sachmittel aus dem TGr.63-Budget den Schulen für das gemeinsame Budget zur Verfügung gestellt.

· Im Hinblick auf das vorübergehende Abweichen von den Regelungen der §§ 112 und 113 NSchG wird ein Betrag von 
- 20.000 € je BBS mit bis zu 100 VZLE, 
- 30.000  € für Schulen mit 100,01 VZLE und150 VZLE und
- 40.000 € für Schulen mit mehr als 150 VZLE
festgelegt. Bis zu dieser Höhe können vorübergehend Landesmittel in 2011 für Schulträgeraufgaben eingesetzt werden. 

· Dieser Betrag ist von den teilnehmenden Schulen aus dem Gesamtbudget für ihre Schule zu erwirtschaften. 

3.11 Abruf von Mitteln für das gemeinsame Budget und Zahlungen über das Schulgirokonto

 XE "Abruf von Mitteln" 
Eine Prüfung des Nieders. Landesrechnungshofs hat ergeben, dass Mittel zu früh oder sogar ohne Bedarf von der NLSchB abgerufen wurden. Hierdurch entsteht stets ein Schaden für das Land, das für diese Zahlungen Kredite aufnehmen muss. 

Sollten künftig Mittel zu früh oder ohne Bedarf abgerufen werden, sind künftig grundsätzlich dienstrechtliche und haftungsrechtliche Folgen zu prüfen. 

Reste aus Landesmitteln sind im lfd. Jahr vom Schulträger zu erstatten und nicht im gemeinsamen Budget zu übertragen. 
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1. Mit Zustimmung des Kultusministeriums kann zwischen dem Schulträger und der berufsbildenden Schule vereinbart werden, dass das Budget des Landes (§ 32 Abs. 4  Satz 1) und das des Schulträgers (§ 111 Abs. 1) gemeinsam bewirtschaftet werden.


Bei der Bewirtschaftung darf von §§ 112 und 113 Abs. 1 vorübergehend abgewichen werden.


Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung Näheres zur Budgetbewirtschaftung, zum Mindestumfang des Schulträgerbudgets (§ 111 Abs. 1), zum Ausgleich sowie zur Rechnungslegung zu regeln, um eine flexible und wirtschaftliche Verwendung der Mittel sicherzustellen.“
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